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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Ruprecht-
Karls- Universität Heidelberg im Sommersemester 2017 als schriftliche Habili-
tationsleistung angenommen. Die Nachweise wurden bis Ende 2017 aktualisiert 
und das Manuskript im November 2017 abgeschlossen.

Gegenstand dieser Arbeit sind die von mir als „Rückholansprüche“ bezeich-
neten Rechte, die es bestimmten Personen ermöglichen, vollwirksame Verfü-
gungen eines Rechtsinhabers noch erhebliche Zeit später rückabzuwickeln und 
veräußerte Gegenstände wieder zu einer geschützten Vermögensmasse zurück-
zuholen. Solche Rückholansprüche finden sich in den von mir untersuchten 
Rechtsordnungen (Deutschland, England, Frankreich) im Insolvenzrecht, im 
Zwangsvollstreckungsrecht, im Erbrecht und im Familienrecht. Sie sind im 
Einzelnen recht unterschiedlich geregelt, obwohl die typischen Fragestellungen 
und auftretenden Regelungsprobleme im Kern identisch sind. Die Arbeit unter-
nimmt daher den Versuch, diese Ansprüche zu einer eigenen Anspruchskate-
gorie zusammenzufassen und rechtsgebiets- und rechtsordnungsübergreifend 
typische Charakteristika und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Sie endet 
schließlich mit einem Plädoyer für eine stärkere Angleichung der verschiedenen 
Rückholansprüche.

Dank gebührt an erster Stelle meinem hochverehrten akademischen Lehrer, 
Professor Dr. Dr. h.c. Thomas Pfeiffer. Er hat mich während der Entstehung 
dieser Arbeit in großzügigster Weise gefördert und unterstützt und mir insbe-
sondere stets die für eine wissenschaftliche Tätigkeit notwendigen Freiräume 
gelassen. Sowohl in fachlicher als auch in menschlicher Hinsicht hat mich sein 
Vorbild geprägt und geleitet. Das von ihm als geschäftsführenden Direktor ge-
leitete IPR-Institut in der Heidelberger Augustinergasse war für mich während 
der Habilitationszeit eine Heimat und ein fester Halt.

Herrn Professor Dr. Andreas Piekenbrock bin ich für die Übernahme und 
zügige Erstellung des Zweitgutachtens zu Dank verpflichtet.

Ganz besonders herzlich danken möchte ich auch meinen Kolleginnen und 
Kollegen und Freunden am Institut, insbesondere Dr. Hannes Wais, LL.M. 
(Cambridge), Dr. Leonhard Hübner, M.Jur. (Oxford), Professor Dr. Stefan  
Huber, LL.M. (Köln/Paris), Dr. Michael Heuser, Mirjam Escher, Josef Witt-
mann, Lisa Fritz, Christian Uhlmann und Valesca Profehsner. 



VI Vorwort

Herrn Dr. Franz-Peter Gillig vom Verlag Mohr Siebeck danke ich für die 
freundliche Aufnahme in die Reihe Jus Privatum. 

Gewidmet ist diese Arbeit meiner Familie, die für mich da war, als ich sie am 
nötigsten gebraucht habe. 

Heidelberg, im Dezember 2017 Robert Magnus
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Einleitung

A. Einführung

Das deutsche Recht verwendet den Ausdruck „Rückholanspruch“ bisher nicht 
als juristischen Terminus, kennt solche Ansprüche der Sache nach aber durch-
aus. In einer ganzen Reihe von Situationen können bestimmte Personen vollgül-
tige Verfügungen des Rechtsinhabers zugunsten Dritter noch erhebliche Zeit 
später wieder rückgängig machen und etwa übertragene Gegenstände von dem 
Dritten wieder zurückholen. Dogmatisch unterscheiden sich Ansprüche dieser 
Art deutlich von allen anderen Ansprüchen wie etwa Vertrags-, Delikts-, Be-
reicherungs-, Unterhalts- oder Erbschaftsansprüchen. Der bekannteste und 
praktisch wichtigste Fall ist die Anfechtung vorinsolvenzlicher Verfügungen 
des Insolvenzschuldners, mit der der Insolvenzverwalter Vermögen von Dritten 
wieder zur Masse ziehen kann. Ganz ähnliche, in der Praxis durchaus relevante 
Rückholmöglichkeiten bestehen im Bereich des Familien- und Erbrechts sowie 
bei der Gläubigeranfechtung.

All diese Rückholansprüche sind im Einzelnen recht unterschiedlich gere-
gelt, obwohl das Regelungsproblem im Kern identisch ist. Es liegt nahe zu fra-
gen, ob hier nicht ein einheitlich gestalteter Anspruch zugrundeliegt oder je-
denfalls zugrundegelegt werden sollte. Erstaunlicherweise ist diese Frage bisher 
weder übergreifend im deutschen Recht noch gar rechtsvergleichend behandelt 
worden. Es ist das Anliegen dieser Arbeit, – auch rechtsvergleichend – zu unter-
suchen, ob sich ein einheitliches Institut des Rückholanspruchs feststellen lässt 
und wünschenswert ist. Mit der Fragestellung, ob diese Ansprüche Ausdruck 
eines einheitlichen zivilrechtlichen Grundprinzips sind und sich als solches fas-
sen lassen, betritt die Arbeit Neuland.

Indirekt ist mit dem Thema auch die Frage berührt, wieweit ein Eigentümer 
berechtigt ist, frei über sein Eigentum zu verfügen. Es geht allerdings gerade 
nicht darum, ob die Verfügung des Eigentümers unwirksam ist, weil der Eigen-
tümer seine Verfügungsbefugnis inzwischen verloren hat oder weil der Inhalt 
der Verfügung sittenwidrig ist oder sie gegen ein Gesetz verstößt. Vielmehr 
handelt es sich um Fälle, in denen ein verfügungsbefugter und voll geschäfts-
fähiger Eigentümer eine wirksame Verfügung formgerecht trifft, die Verfügung 
jedoch aufgrund bestimmter späterer Entwicklungen angegriffen und wieder 
rückgängig gemacht werden kann. Dem Eigentümer wird quasi nachträglich 
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die Verfügungsbefugnis genommen. Die Angreifbarkeit der Verfügung ergibt 
sich in den genannten Konstellationen nicht durch ihren ursprünglichen Inhalt, 
sondern erst durch nachträgliche Ereignisse, die die Verfügung nun als unange-
messen erscheinen lassen. 

Auch wenn die Zukunft bekanntlich ungewiss ist, lassen sich doch manche 
Ereignisse bereits vorhersehen und vorausplanen. Der Blick in die Zukunft ist 
zudem nicht immer erfreulich. Kündigen sich in Krisenzeiten tiefgreifende Ver-
änderungen an, liegt es nahe, bereits in der Gegenwart Vorsorge zu treffen.

Die unerwünschte künftige Entwicklung kann nun darin bestehen, dass die 
bislang noch gänzlich uneingeschränkte Herrschaft über das eigene Vermögen 
endet und große Teile des Vermögens auf Personen übergehen, die dem Vermö-
gensinhaber wenig genehm, möglicherweise sogar zutiefst unangenehm sind. In 
einer solchen Situation ist es alles andere als fernliegend, dass der Eigentümer 
auf die Idee verfällt, seine noch bestehenden Verfügungsmöglichkeiten dafür zu 
nutzen, das vorhandene Vermögen an ihm genehmere Personen zu verteilen. In 
der Praxis lassen sich solche Verhaltensweisen in ganz unterschiedlichen, recht-
lichen Zusammenhängen feststellen.

Zum einen sind Vermögensverschiebungen oft im Vorfeld einer Insolvenz zu 
beobachten. Sie können hier einerseits dazu dienen, bestimmte Gläubiger gegen-
über anderen zu bevorzugen, andererseits aber auch bezwecken, Vermögensge-
genstände durch die Übertragung auf Dritte dem Zugriff der Gläubiger insge-
samt zu entziehen. In fast allen Rechtsordnungen weltweit sind deshalb Regelun-
gen entwickelt worden, die es dem Insolvenzverwalter, mitunter auch einzelnen 
Gläubigern, ermöglichen, bestimmte Verfügungen des Schuldners nach der In-
solvenzeröffnung wieder rückgängig zu machen. Diese Regelungen sind zudem 
oft sehr ausdifferenziert. Eine ganz vergleichbare Situation tritt ein, wenn der 
Schuldner sein Vermögen im Hinblick auf ein anstehendes Zwangsvollstreckungs-
verfahren auf Dritte überträgt, um so den Gläubigerzugriff zu vereiteln. Rück-
holmechanismen, die sich vielfach noch auf die römischrechtliche actio Pauliana 
zurückführen lassen, kennen auch hier die meisten Rechtsordnungen.1

Zum anderen finden Vermögensverschiebungen häufig im Vorfeld einer 
Scheidung statt. Das Bestehen und die Höhe von Ausgleichsansprüchen des ei-
nen Ehegatten gegen den anderen hängt ganz wesentlich von den jeweiligen 
Vermögensverhältnissen bei Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages ab. Hier 
besteht also ein Anreiz für den ausgleichspflichtigen Ehegatten, diese Rechnung 
durch eine Übertragung von wesentlichen Bestandteilen seines Vermögens auf 
Dritte zu seinen Gunsten zu verändern. Auch in einer solchen Situation sehen 
deshalb viele Rechtsordnungen die Möglichkeit vor, dass der beeinträchtigte 

1 Vgl. etwa Vaquer in: Schulze (Hrsg.), New Features in Contract Law, S.  421; Würdinger, 
Insolvenzanfechtung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, S.  2 f. mwN.
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Ehegatte bestimmte Vermögensübertragungen des ausgleichspflichtigten Ehe-
gatten wieder rückgängig machen kann.

Schließlich kann auch die erbrechtlich motivierte Nachlassplanung einen 
Anreiz für Vermögensverschiebungen bieten. Da beinahe jede Rechtsordnung 
ein Pflichtteilsrecht oder ein zumindest in gewisser Weise ähnlich gelagertes 
Substitut kennt,2 besteht ein Gegensatz zwischen den grds. uneingeschränkten 
Verfügungsmöglichkeiten unter Lebenden und der teilweise erheblich einge-
schränkten Verfügungsfreiheit von Todes wegen. Diesen Gegensatz kann der 
Erblasser ausnutzen, wenn er noch zu Lebzeiten wesentliche Teile seines Ver-
mögens auf Dritte überträgt und dadurch dem Nachlass entzieht. Ein Pflicht-
teilsrecht wäre allerdings wenig wert, wenn es sich einfach dadurch aushebeln 
ließe, dass der Erblasser noch auf dem Sterbebett sein gesamtes Vermögen einer 
oder mehreren Personen seiner Wahl überträgt. Vor diesem Hintergrund wird 
das Pflichtteilsrecht und werden die ihm entsprechenden Institute fast immer 
durch Regelungen flankiert, die den pflichtteilsberechtigten Personen die Mög-
lichkeit geben, bestimmte Verfügungen des Erblassers rückabzuwickeln. Eine 
ganz vergleichbare Konstellation besteht, wenn der Erblasser seinen Nachlass 
durch einen Erbvertrag einem Vertragserben versprochen hat, ihn diese Ent-
scheidung aber inzwischen reut und er deshalb sein gesamtes Vermögen oder 
zumindest wesentliche Teile davon einem Dritten überträgt. Auch hier sehen 
viele Rechtsordnungen Regelungen vor, die den Vertragserben berechtigen, be-
stimmte Verfügungen des Erblassers rückgängig zu machen.

Ziel dieser Arbeit ist es, einerseits typische Charakteristika der Rückholsitu-
ation und damit verbundener Rückholansprüche rechtsordnungs- und rechts-
gebietsübergreifend offenzulegen und miteinander zu vergleichen. Anschlie-
ßend sollen Möglichkeiten einer Koordinierung, Vereinheitlichung und Anglei-
chung diskutiert und erwogen werden. Als Vorgriff lässt sich bereits hier 
festellen, dass die Regelungen sowohl innerhalb einer Rechtsordnung als auch 
im internationalen Vergleich sehr unterschiedlich ausgestaltet sind, ohne dass 
sich ein klares Konzept erkennen lässt. Gleichwohl weisen die in den Rückhol-
situationen auftretenden Fragestellungen eine erstaunliche Ähnlichkeit auf. 
Auch kommt es oft zu einer Konkurrenz zwischen verschiedenen Rückhol-
ansprüchen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten. So etwa wenn ein Ehemann 
sein Vermögen kurz vor der Scheidung seiner neuen Lebenspartnerin überträgt, 
er kurz darauf verstirbt und einen überschuldeten Nachlass hinterlässt. In Be-
tracht kommen hier sowohl erb-, familien- als auch insolvenzrechtliche Rück-
holansprüche. Die unterschiedlichen Lösungen für die gleichen Fragestellungen 
führen in einer solchen Situation zu fragwürdigen und wenig interessengerech-
ten Ergebnissen.

2 Siehe hierzu auch die Übersicht bei Pfundstein, Pflichtteil und ordre public, S.  11 ff. Kei-
nerlei Verwandtenschutz kennen lediglich die Rechtsordnungen Thailands und der Mongolei.
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B. Der Begriff „Clawback-Anspruch/Rückholanspruch“

Obwohl die angesprochenen Bereiche allesamt erhebliche praktische Bedeu-
tung haben und auch und gerade in den letzten Jahren in den Blick gesetzgebe-
rischer Reformbemühungen gelangt sind, fehlt es bislang an einer vertieften 
wissenschaftlichen Durchdringung dieser Materien, die sich auf die Gemein-
samkeiten und typischen Problemlagen dieser speziellen Anspruchsgruppe fo-
kussiert. Ein deutlicher Beleg hierfür ist unter anderem, dass es im deutschen 
Recht schon an einer einheitlichen Bezeichnung für diese Ansprüche fehlt. 
 Publikationen, die sich in Deutschland mit Rückholansprüchen befassen, tun 
das immer nur für ihr Sachgebiet, also das Familien-, Erb- oder Vollstreckungs-
recht ohne Blick auf die parallele Erscheinung in den anderen Sachgebieten.3 In 
England wird hingegen zusammenfassend von „clawback-claims“ und „an-
ti-avoidance provisions“ gesprochen. Insbesondere der Ausdruck „clawback“ 
veranschaulicht dabei sehr plastisch, worum es bei diesen Ansprüchen der   
Sache nach eigentlich geht, nämlich um die Rückholung verteilten Vermögens. 
Im Folgenden soll daher als übergeordnete Bezeichnung für diese Gruppe von 
Ansprüchen der Begriff „Rückholansprüche“ verwendet werden. 

Die im deutschen Vollstreckungsrecht verwendeten Bezeichnungen „An-
fechtung“ und „Anfechtungsklage“ sind hingegen missverständlich. Mit ihrem 
bürgerlich-rechtlichen Pendant, der Anfechtung nach §§  119 ff. BGB, haben sie 
nichts gemein.4 Es geht bei dieser Anfechtung nicht etwa darum, den freien 
Konsens der Vertragsparteien vor Willensmängeln zu schützen, sondern um 
 einen Rückabwicklungsgrund ganz eigener Art, der von den Umständen des 
Vertragsschlusses grds. unabhängig ist.

C. Besonderheiten der Rückholansprüche

Die Rückholsituation zeichnet sich durch einige sehr charakteristische Eigen-
heiten aus: Beteiligt sind immer drei Personen, nämlich (1) der verfügende Er-
blasser/Ehegatte/Schuldner, (2) der durch die Verfügung benachteiligte Gläubi-
ger/Ehegatte/Pflichtteilsberechtigte/Vertragserbe und schließlich (3) der Ver-
fügungsempfänger, der eventuell mit dem Schuldner kollusiv zusammenwirkt, 
der hinsichtlich der Zwecke der Verfügung aber auch völlig ahnungslos sein 
kann. Prozessparteien sind in der Regel der beeinträchtigte Gläubiger in der 
Rolle des Klägers und der Verfügungsempfänger als Beklagter. Zwischen diesen 
beiden besteht aber grds. keinerlei direkte rechtliche Verbindung. Ihr Kontakt 
kommt ausschließlich durch Vermittlung über den Schuldner zustande, zu dem 
sie jeweils beide in einer höchst unterschiedlichen Rechtsbeziehung stehen. 

3 S. z. B. Petersen JURA 2015, 798, 801.
4 MüKoInsO/Kirchhof Vor. §§  129 ff. InsO Rn.  28. 
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Für die Verbindung zwischen dem Anspruchsteller und dem Verfügenden ist 
charakteristisch, dass der Anspruchsteller die berechtigte Aussicht hat, am Ver-
mögen des Verfügenden zu partizipieren. Übereinstimmend sehen die unter-
suchten Rechte eine solche legitime Erwartung für den Ehegatten vor, der nach 
einer Scheidung Ausgleichsrechte haben kann, für den Pflichtteilsberechtigten 
sowie den Vertragserben, der nach dem Tod des verfügenden Erblassers am 
Nachlass beteiligt werden soll, und für Gläubiger, die in der Einzel- oder Ge-
samtvollstreckung am verbleibenden Schuldnervermögen berechtigt sein sollen. 
Die konkrete Höhe der Beteiligung bzw. ihre konkrete Werthaltigkeit ergibt 
sich erst nach dem Eintritt eines späteren Ereignisses (Scheidung/Tod/Voll-
streckung).

Die Verbindung zwischen dem Verfügenden und dem Verfügungsempfänger 
beruht dagegen auf völlig anderen Rechtsgründen, häufig einer Schenkung, 
sonst einem entgeltlichen Rechtsgeschäft. 

Aus dieser Kombination von Verbindungen resultieren besondere, für die 
Rückholkonstellation typische Fragestellungen: Inwieweit ist der Zugriff auf 
den Dritten subsidiär gegenüber Ansprüchen, die dem Gläubiger direkt gegen 
den Schuldner zustehen und unter welchen Umständen kann eine solche Sub-
sidiarität eventuell durchbrochen werden? Hat der Gläubiger auch noch gegen 
Personen Rückholansprüche, die ihrerseits den Verfügungsgegenstand vom ur-
sprünglichen Empfänger erworben haben? Wie verhält es sich, wenn der Schuld-
ner mehrere Verfügungen an unterschiedliche Empfänger getätigt hat? Muss der 
Gläubiger insoweit eine bestimmte Reihenfolge einhalten und bestehen Re-
gressansprüche der Empfänger untereinander, wenn der Gläubiger nur einen 
von ihnen in Anspruch nimmt? Kompliziert kann es insbesondere bei interna-
tionalen Fallgestaltungen werden: Welche Rechtsbeziehung ist hier für die An-
knüpfung im internationalen Privat- und Zuständigkeitsrecht ausschlaggebend, 
diejenige zwischen Gläubiger und Schuldner oder diejenige zwischen Schuldner 
und Drittem?

Eine weitere sehr typische Besonderheit besteht darin, dass die Handlung des 
Schuldners in dem Zeitpunkt, in dem sie vorgenommen wurde, vollumfänglich 
wirksam war. Ihre spätere Angreifbarkeit resultiert aus einem nachträglich ein-
getretenen Ereignis (Tod, Scheidung, Zwangsvollstreckung, Insolvenz), dessen 
genaue Einzelheiten im Zeitpunkt der Handlung noch gar nicht vorhersehbar 
waren. Es stellt sich daher die Frage sowohl nach Vor- als auch nach Rückwir-
kungen dieses Ereignisses: Wie weit zurückreichend können Handlungen nach 
dem Eintritt des Ereignisses angegriffen werden? Gibt es eine starre zeitliche 
Höchstgrenze oder ist ein flexiblerer Maßstab, z. B. in Form einer jährlichen 
Abschmelzung und kontinuierlichen Reduzierung des Anspruchs sinnvoll? 
Wann gilt eine Handlung in diesem Sinne als vorgenommen und ein Rechts-
geschäft als abgeschlossen? Kann der spätere Berechtigte bereits vor Eintritt des 
Ereignisses Sicherungsmaßnahmen ergreifen? Steht ihm bereits eine geschützte 
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und übertragbare Rechtsposition zu? Ist ein vorheriger Verzicht auf die erst 
 später entstehenden Ansprüche möglich und wenn ja, unter welchen Voraus-
setzungen?

Eng damit verbunden ist eine besondere Schutzbedürftigkeit des Verfügungs-
empfängers. War für ihn die spätere Angreifbarkeit der Vermögensübertragung 
in keiner Weise vorhersehbar, hat er möglicherweise selbst eine werthaltige Ge-
genleistung erbracht oder in der Zwischenzeit Investitionen in den erlangten 
Gegenstand getätigt, kann eine vollständige Rückabwicklung, die möglicher-
weise erst Jahrzehnte nach Abschluss der angegriffenen Vermögensübertragung 
stattfindet, eine große Härte bedeuten. Hier muss daher, wie insgesamt im Rah-
men dieser besonderen Ansprüche, nach einem angemessenen Ausgleich der 
gegensätzlichen Interessen gesucht werden. Im internationalen Rechtsverkehr 
kommt noch die zusätzliche Schwierigkeit hinzu, dass die Verfügung nach dem 
zum Zeitpunkt ihrer Vornahme auf sie anwendbaren Recht möglicherweise 
auch nachträglich nicht angreifbar gewesen wäre, dass aber ein später statt-
findender sog. Statutenwechsel gleichwohl Rückholansprüche begründet. 

Gleich mehrere rechtstechnische Möglichkeiten zum Schutz eines solchen 
gutgläubigen Empfängers bieten sich an und finden sich in den verschiedensten 
Kombinationen in den einzelnen Rechtsordnungen. Auf der Ebene des Prozes-
srechts kann der Empfänger durch eine ihm günstige (internationale) Zustän-
digkeit geschützt werden. Vor einem nachteiligen Statutenwechsel kann eine 
Art.  16 EuInsVO entsprechende kumulative Anknüpfung Schutz bieten. Aber 
auch auf der Ebene des materiellen Rechts sind Schutzmechanismen vonnöten. 
Hier ist zum einen möglich, die Rückholung durch die Vorgabe fester Aus-
schlussfristen zeitlich zu begrenzen. In Kombination damit bzw. alternativ 
dazu könnte verlangt werden, dass eine Rückabwicklung der Verfügung nur 
möglich sein soll, wenn der Dritte von der Benachteiligungsabsicht des Verfü-
genden Kenntnis hatte oder zumindest (grob) fahrlässig in Unkenntnis war. 
Auch könnte man eine Rückabwicklung immer dann ausschließen, wenn der 
Empfänger eine werthaltige Gegenleistung erbracht hat oder er sich auf den 
Einwand der Entreicherung berufen kann. Inwieweit dem Interesse des Dritten 
Rechnung zu tragen ist, ohne gleichzeitig die Rechte der Personen zu sehr ein-
zuschränken, die durch die Verfügung benachteiligt wurden, ist eine der zent-
ralen Fragen dieser Arbeit. Im Ergebnis ist demnach zu prüfen, welche Kombi-
nation von Schutzmechanismen den Interessensausgleich zwischen den benach-
teiligten Anspruchsteller und dem (gutgläubigen) Leistungsempfänger am 
angemessensten verwirklicht und ob und inwieweit dabei die Besonderheiten 
der jeweiligen Rechtsmaterien, insgesamt oder im Einzelfall, zu Verschiebun-
gen bei der Interessensgewichtung führen können. 

Die Rechtsbeziehung zwischen Gläubiger und Schuldner zeichnet sich eben-
falls durch eine typische Besonderheit aus: Der Gläubiger kann die Rückab-
wicklung von Verfügungen verlangen, die Gegenstände des Schuldnervermö-
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gens betreffen, an denen der Gläubiger selbst keinerlei konkrete Berechtigung 
besitzt. Im Familien- und Erbrecht hängt der genaue Inhalt des Anspruchs des 
Gläubigers zudem von dem Gesamtstand des schuldnerischen Vermögens sowie 
auch von der Existenz sonstiger Beteiligter (Erben/Unterhaltsberechtigten) in 
einem späteren Zeitpunkt ab. Die Berechtigung des Gläubigers ist daher in dem 
Zeitpunkt, in dem die später angegriffene Verfügung vorgenommen wird, noch 
höchst wandelbar und unkonkret. 

Bei den Anspruchsvoraussetzungen liegt in allen Konstellationen das ge-
meinsame Grundproblem darin, die angreifbaren benachteiligenden Verfügun-
gen von grds. unbedenklichen Alltagsgeschäften des Schuldners zu trennen. 
Auch hier sind mehrere Möglichkeiten denkbar: Ein Ansatz wäre es, dem 
Schuldner von vornherein bestimmte Geschäfte zu untersagen oder ihm die 
Verfügungsbefugnis über einen Teil seines Vermögens zu entziehen. Der Nach-
teil eines solchen Ansatzes ist allerdings, dass zum einen diese Tatbestände sehr 
klar gefasst werden müssten, Umgehungstendenzen zu befürchten sind und 
zum anderen mit ihm eine sehr starke Einschränkung einer zentralen persönli-
chen Freiheit verbunden ist. Je nachdem wie konkret und sicher der Eintritt des 
späteren Ereignisses im Zeitpunkt der Verfügung ist, würde eine so starke Vor-
wirkung daher oft unverhältnismäßig erscheinen. Die Gesetzgeber in den meis-
ten europäischen Staaten haben sich daher in der Regel auch nicht für eine Vor-
wirkung, sondern für eine Rückwirkung entschieden. Dieser Umstand ändert 
aber nichts daran, dass auch hier geklärt werden muss, welche Rechtsgeschäfte 
nachträglich angreifbar sein sollen und welche von der allgemeinen Verfü-
gungsfreiheit des Schuldners auch nach Eintritt bestimmter Ereignisse gedeckt 
bleiben. Die Bandbreite gewählter Lösungen ist erheblich. 

Generell erscheinen vier Modelle möglich: Zum einen ist ein rein objektiv zu 
bestimmender Tatbestand denkbar, der ausschließlich an die unentgeltliche 
Übertragung von Vermögen durch den Schuldner anknüpft. Die Gegenposition 
wäre ein rein subjektiv zu bestimmender Tatbestand, der ausschließlich den 
Nachweis einer Benachteiligungsabsicht beim Schuldner verlangt. Da ein sol-
cher Nachweis aber oft schwer zu führen ist, müsste den geschützten Personen 
unter Umständen durch Vermutungsregeln und Beweiserleichterungen gehol-
fen werden. Die Beweiserleichterungen könnten dabei entweder auf die Art und 
Weise der Verfügung, den Zeitpunkt der Verfügung oder auch auf die Bezie-
hung der begünstigten Person zum Schuldner abstellen. Auch eine Kombinati-
on mehrerer Vermutungsregeln ist möglich. Ein weiterer Ansatz könnte darin 
liegen, einen Rückholanspruch gegen den Verfügungsempfänger sowohl dann 
zuzulassen, wenn der objektive Tatbestand erfüllt ist, als auch dann, wenn al-
lein der subjektive Nachweis einer Benachteiligungsabsicht erbracht wurde. Die 
Gegenauffassung würde hingegen gerade die Erfüllung beider Voraussetzungen 
verlangen, bevor sie einen Rückholanspruch zulassen würde. Entscheidende 
Bedeutung hat schließlich auch die Frage, inwieweit es zusätzlich erforderlich 
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ist, dass auch der Anspruchsgegner von den Absichten des Schuldners Kenntnis 
hatte oder selbst mit Benachteiligungsvorsatz handelte.

Auf der Rechtsfolgenseite sind Wertveränderungen des übertragenen Gegen-
standes von besonderer Bedeutung, da zwischen der angegriffenen Vermögens-
übertragung und der Geltendmachung des Anspruchs ein erheblicher Zeitraum 
liegen kann. Fraglich ist aber auch, inwieweit sich der Anspruch primär auf 
Herausgabe des erlangten Gegenstandes oder von vornherein nur auf Wert-
ersatz richtet. 

Ein weiterer Problemschwerpunkt liegt darin, dass die verschiedenen An-
sprüche in Konkurrenz zueinander treten können. Die mangelnde Abstim-
mung dieser Ansprüche und das Fehlen eines einheitlichen Gesamtkonzepts 
werden in einer solchen Situation besonders deutlich. Noch komplizierter wird 
es bei einem grenzüberschreitenden Sachverhalt, wenn das Nebeneinander ei-
ner Vielzahl von Zuständigkeits- und Kollisionsregeln die Abstimmung zusätz-
lich erschwert.

Die Arbeit wird diesen Fragen im deutschen, englischen und französischen 
Recht für die Gebiete detailliert nachgehen, in denen es Rückholansprüche gibt. 

D. Abgrenzung zu parallelen Erscheinungsformen

Die Anspruchsberechtigung im Rahmen eines Rückholanspruchs resultiert we-
der aus einer vertraglichen Beziehung noch aus einer irgendwie gearteten ding-
lichen Berechtigung an den übertragenen Gegenständen. Sie folgt vielmehr aus 
einer spezifischen Teilhabeposition an einer geschützten Vermögensmasse.5 
Richtigerweise handelt es sich daher um außervertragliche Ansprüche, die 
durch die oben beschriebenen Besonderheiten der Rückholsituation geprägt 
sind. Die vielleicht bedeutsamste Eigenheit der Rückholansprüche liegt darin, 
dass die später angegriffene und „zurückgeholte“ Verfügung im Zeitpunkt ihrer 
Vornahme unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt problematisch oder be-
denklich war. Verfügt hat ein Eigentümer im vollen Besitz seiner Verfügungs-
befugnis über sein eigenes, rechtlich ungebundenes Vermögen. Die spätere An-
greifbarkeit resultiert allein aus künftigen Entwicklungen (Tod, Scheidung, 
Zwangsvollstreckung, Insolvenz), die im Zeitpunkt des Abschlusses des Rechts-
geschäftes oft noch gar nicht vorhersehbar sind.

Im Unterschied zu bereicherungsrechtlichen Ansprüchen, die ebenfalls in 
Dreipersonenkonstellationen auftreten können,6 fehlt es der später angegriffe-
nen Vermögensübertragung nicht an einem Rechtsgrund. Das Rechtsgeschäft 
zwischen dem Schuldner/Erblasser/Ehegatten und dem Anspruchsgegner war 
in vollem Umfang wirksam und konstituiert eine grds. vorrangige Leistungs-

5 Siehe S.  23 f.
6 MüKoBGB/Schwab §  812 Rn.  59 ff.
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beziehung. Auch fehlt es an dem Erfordernis, dass etwas aus dem Vermögen des 
Anspruchstellers abgeflossen und vom Anspruchsgegner erlangt worden sein 
muss. Der Abfluss von Vermögen erfolgt aus der Vermögensmasse des Schuld-
ners/Ehegatten/Erblassers, nicht jedoch aus derjenigen des Anspruchstellers. 
Letzterer hat auch noch keine klar zuordenbare Rechtsposition im Hinblick auf 
das betroffene Vermögen erlangt, deren Verletzung für sich genommen berei-
cherungsrechtliche Ausgleichsansprüche begründen könnte.

Anders als bei dem Anspruch aus §  816 Abs.  1 S.  2 BGB geht es auch nicht um 
die (bereicherungsrechtliche) Rückabwicklung der Verfügung eines Nichtbe-
rechtigten. In den Rückholsituationen verfügt ein unbeschränkt verfügungsbe-
fugter Eigentümer. Die zugrundeliegenden Interessen der Beteiligten sind da-
her verschieden. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob, wie bei §  816 
Abs.  1 S.  2 BGB das Erhaltungsinteresse des ursprünglichen Eigentümers gegen 
das Verkehrsschutzinteresse des unentgeltlichen Erwerbers abgewogen werden 
muss oder ob, wie in der Rückholsituation, beide Interessen vielmehr auf einer 
Seite stehen7 und ihnen ein besonderes Interesse eines eigentlich außenstehen-
den Dritten entgegentritt. Auch §  822 BGB betrifft zwar, wie §  816 Abs.  1 S.  2 
BGB, ein Dreipersonenverhältnis. Er setzt aber einen grds. bestehenden berei-
cherungsrechtlichen Anspruch gegen den Schuldner/Ehegatten/Erblasser vor-
aus, den es in den Rückholkonstellationen gerade nicht gibt.

Von einem Treuhandverhältnis unterscheidet sich die Rückholkonstellation 
dadurch, dass der Schuldner/Ehegatte/Erblasser bei Vornahme der später ange-
griffenen Handlung uneingeschränkt verfügungsbefugt war und bei Ausübung 
seiner Befugnis keinerlei vertraglichen oder gesetzlichen Bindungen unterlag. 
Er verfügt nicht als Treuhänder über fremdes Vermögen, sondern als Eigentü-
mer über eigenes. Schließlich geht es bei den Rückholansprüchen auch nicht, 
wie im Treuhandverhältnis, um eine Haftung des Treuhänders im Innenver-
hältnis zum Treugeber, sondern um einen Rückgriff auf den grds. unbeteiligten 
Vertragspartner des Treuhänders und um eine Rückabwicklung der vom Treu-
händer getroffenen Verfügungen. So weitreichende Rechtsfolgen ermöglicht ein 
Treuhandverhältnis, schon aus Gründen des Verkehrsschutzes, grds. nicht.8 
Aus dem gleiche Grunde stellt auch die Haftung eines Vorerben gegenüber dem 
Nacherben keinen Rückholanspruch dar.9

Das Gesellschaftsrecht, in dem ein Rückholanspruch ebenfalls zum Erhalt 
des Gesellschaftskapitals durchaus vorstellbar wäre, kennt ihn dagegen nicht. 
Hier bestehen als entfernt ähnliche Ansprüche nur eventuelle Nachschuss-

7 Der Eigentümer hat in der Rückholsituation das Interesse, dass der von ihm vorgenom-
mene Vermögenstransfer bestehen bleibt.

8 Siehe MüKoBGB/Schubert §  164 Rn.  55; bei einem anglo-amerikanischen Trust besteht 
hingegen unter Umständen ein solches drittwirksames Verfolgungsrecht, siehe Kötz, Trust 
und Treuhand, S.  33 ff.

9 Vgl. §§  2113 ff. BGB.
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pflichten der Gesellschafter oder Durchgriffsansprüche gegen Einzel- oder 
herrschende Gesellschafter, um das Gesellschaftsvermögen aufrechtzuerhalten. 
Doch beruhen die Nachschusspflichten auf den vertraglichen Bindungen der 
Gesellschafter und Durchgriffsansprüche auf einem engen Verhältnis des Haf-
tenden zu seiner Gesellschaft sowie gewöhnlich auf einem Missbrauch der for-
mellen Trennung zwischen der Gesellschaft und ihrem Gesellschafter. Diese 
Ansprüche haben damit andere Voraussetzungen und auch andere Rechtsfol-
gen. Mit Rückholansprüchen sind sie nicht vergleichbar.

Abzugrenzen ist der Rückholanspruch auch von dinglichen Rechtspositio-
nen, insbesondere von Anwartschaftsrechten. Das Teilhaberecht, das Grund-
lage des Rückholanspruchs ist, bezieht sich nicht auf bestimmte, konkretisierte 
Einzelgegenstände, sondern nur allgemein auf eine wertmäßige Beteiligung an 
einem – fremden – Vermögen. Diese Erwerbsaussicht hat sich noch nicht zu ei-
ner konkreten Anwartschaft an einem bestimmten Gegenstand verdichtet und 
steht deshalb einem Anwartschaftsrecht nicht etwa gleich.

Von Regressansprüchen wie z. B. zwischen Gesamtschuldnern unterscheiden 
sich Rückholansprüche zum einen dadurch, dass ihnen keine cessio legis zu-
grundeliegt. Der Berechtigte hat vielmehr einen originären Anspruch gegen den 
dritten Empfänger der benachteiligenden Verfügung. Zum anderen haften der 
Verfügende und der Dritte gegenüber dem Berechtigten nicht etwa gleich rangig. 
Die Haftung des Dritten ist, wie unten zu zeigen ist, grds. subsidiär.

E. Rechtsvergleich

Die Rückholansprüche sind kein speziell deutscher Regelungsmechanismus. Sie 
finden sich in sehr ähnlicher Weise in vielen Rechtsordnungen. Letztlich stellen 
sie eine natürliche Schutzreaktion gegen die in den oben angesprochenen Le-
bensbereichen festgestellten Missbrauchstendenzen dar. Um die Rückholan-
sprüche in ihrer Funktion vollständig zu begreifen und Wege zu einer interes-
sengerechten Handhabung ihrer besonderen Problemlagen aufzeigen zu kön-
nen, liegt daher eine übergreifende rechtsvergleichende Perspektive nahe, die 
nicht bei den teilweise historisch gewachsenen Spezifika der deutschen Rechts-
ordnung stehen bleibt. 

Wegen der Vielzahl und der Komplexität der mit den Rückholansprüchen 
zusammenhängenden Rechtsfragen muss sich der Vergleich, wenn er nicht äu-
ßerst unübersichtlich und zwangsläufig oberflächlich werden soll, auf einige 
wenige ausgewählte Rechtsordnungen beschränken. Dabei bietet es sich an, das 
englische Recht als die Mutterrechtsordnung für das Common Law heranzu-
ziehen und den romanischen Rechtskreis durch das französische Recht zu re-
präsentieren.10 Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, wird da-

10 Vgl. zur Rechtskreislehre Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S.  62 ff.
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